
 
 
 
 
 
 
 
 
Ergeht an: 
alle Mitglieder der Fachgruppe  
Gastronomie 
 
 
 
 

   Datum 06.08.2025 

    
Begleitschreiben zu TO 4 Grundumlagenbeschluss 2026 gem. § 123 WKG 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
in der Einladung zur Fachgruppentagung finden Sie unter Tagesordnungspunkt 4 die 
Beschlussfassung über die Grundumlagen 2026.  
 
Um Ihnen weiterhin ein optimales Leistungs- und Serviceangebot gewährleisten zu können, 
beabsichtigt die Fachgruppe Gastronomie am 
 
 

Dienstag, den 23. September 2025 um 10:30 Uhr 
Wirtschaftskammer Salzburg, Konferenzraum 3 

Julius-Raab-Platz 1, 5027 Salzburg 
 
 
die Grundumlage für das Jahr 2026 wie nachfolgend angeführt festzusetzen: 
 

Beschluss NEU 
 

 

 
Fachgruppe der Gastronomie (601) 

Wirtschaftskammer Salzburg 
Julius-Raab-Platz 1 | 5027 Salzburg 

T  0 662/88 88-245 | F  0 662/88 88-960245 
E  gastronomie@wks.at 

W  http://wko.at/sbg/tourismus 



 
 
 

Beschluss ALT 
 

 
 
 
Der Grundumlagenbeschluss tritt am 01.01.2026 in Kraft und am 31.12.2026 außer 
Kraft. 
 
Innerhalb der Fachgruppe Gastronomie soll sohin die Grundumlage in der Fachgruppen-
tagung am 23. September 2025 pro Standort um EUR 50,- erhöht werden. Der Betrag für 
ruhende Mitgliedschaften erhöht sich um EUR 25,-.  
 
 
Begründung: 
 
Die Grundumlagen dienen der unmittelbaren Finanzierung der Fachgruppen. Ohne diesen 
Beitrag wird es in absehbarer Zeit nicht mehr möglich sein, unsere Anliegen der Salzburger 
Gastronomie gegenüber Gemeinden, Stadt und Land Salzburg sowie dem Bund zu 
behaupten. Bei dieser Gelegenheit weisen wir auf unser vielfältiges Serviceangebot wie 
Rechtsberatungen im Bereich Arbeits-, Gewerbe-, Unternehmens-, sowie Steuerrecht uvm 
hin. 
 
Die Grundumlage der FG Gastronomie wurde letztmalig im Jahr 2009 erhöht.  
2008: EUR 108,- bis EUR 138,- gestaffelt nach Betriebsart 
2009: EUR 123,- bis EUR 153,- gestaffelt nach Betriebsart  
2019 fand eine Vereinheitlichung der Grundumlage statt und wurde fortan ein fester 
Betrag iHv EUR 150,- für jede Betriebsstätte (unabhängig von der Betriebsart) 
vorgeschrieben. 
 
*Die Erkundung des Mitgliederwillens bei einer Erhöhung der Grundumlage im Sinne des 
§ 61 Abs. 2 WKG hat zumindest in der Form zu erfolgen, dass in der an die betroffenen 
Fachgruppenmitglieder ergehende Einladung zur Fachgruppentagung darauf verwiesen 
wird, dass jedes Mitglied berechtigt ist, seine Meinung zur Grundumlagenerhöhung 
innerhalb einer Frist, die eine Woche nicht unterschreiten darf, zu äußern. 
 
Die Fachgruppe lädt Sie daher ein, von Ihrem Recht Gebrauch zu machen und uns Ihre 
Meinung zur Erhöhung der Grundumlage schriftlich per Post oder per Mail bis zum 
19.09.2025 mitzuteilen (Fachgruppe Gastronomie, Julius-Raab-Platz 1, 5027 Salzburg; per 
Mail an gastronomie@wks.at). 
 

mailto:gastronomie@wks.at


 
 
 

Die Verlautbarung der Fachgruppentagung – Einladung samt Tagesordnung – erfolgt 
fristgerecht zumindest vier Wochen vor dem anberaumten Termin unter dem angeführten 
Link Fachgruppentagung Gastronomie (601) 
 
 
Teilnahmeberechtigt an der Fachgruppentagung sind alle Fachgruppenmitglieder.  
Vertreter einer juristischen Person benötigen eine firmenmäßig gezeichnete Vollmacht.  
Anmeldung unter gastronomie@wks.at. 
 
 
 
 

Freundliche Grüße 
 

 
 
 
 
KommR Albert Ebner                                   Mag. Amina Schneebauer 
Obmann der Fachgruppe                                  Fachgruppengeschäftsführerin 
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